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Der lange Weg zu einem deutschen Bibliothekgesetz

Claudia Lux fordert seit langem ein Gesetz, das auch in Deutschland die
prinzipielle Notwendigkeit von wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken
festschreibt. Wir haben mit der designierten Präsidentin des Weltverbandes der
Bibliotheken über Chancen für ein deutsches Bibliotheksgesetz gesprochen. 

Alle Länder der Europäischen Union, deren Bibliothekswesen als vorbildlich
gilt, haben ein Bibliotheksgesetz. Gibt es einen direkten Zusammenhang
zwischen der Qualität der Bibliotheksarbeit und der Gesetzeslage? 

Ja, den gibt es auf jeden Fall. Die Gesetzeslage lässt den Politikern dann nämlich keine Wahl: Sie
müssen sich mit Bibliotheken auseinandersetzen und sie fördern. Wenn es ein solches Gesetz nicht
gibt und der Unterhalt von Bibliotheken eine freiwillige Aufgabe für den Staat ist, dann besteht die
Gefahr, dass Politiker – je nach persönlicher Vorliebe – die Mittel aus diesem Bereich abziehen und
vielleicht eher in Tanz oder Musik investieren. Eine gesetzliche Regelung sichert den Bürgern die
Dienstleistungen der Bibliothek. 

Was sind die Inhalte der Bibliotheksgesetze in anderen Ländern? 

Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Einige Gesetze beinhalten ganz konkrete Standards. Dann
ist zum Beispiel vorgeschrieben, ab wie vielen Einwohnern ein Ort eine öffentliche Bibliothek
haben muss. Oder es wird festgelegt, dass in Bibliotheken kostenlose Internetzugänge zur
Verfügung stehen müssen. Zum Teil steht in solchen Gesetzen auch, wie viel Personal eine
Bibliothek haben muss und wie viel Geld für Neuerwerbungen vorgesehen sein soll. 

In anderen Ländern gibt es dann sehr allgemein gehaltene Gesetze. Dort steht dann etwa nur, dass
jede Gemeinde eine öffentliche Bibliothek haben soll. Doch das reicht unseren Kollegen oft nicht
aus, weil sie das nicht davor schützt, dass ihr Erwerbungsetat gestrichen wird. 

Großbritannien hat bereits im Jahr 1850 sein erstes Bibliotheksgesetz verabschiedet. Warum gab es
in Deutschland nie ein solches Gesetz? 

In Deutschland war wohl – auch durch die ganze Kleinstaaterei, die wir ja lange hatten – die
Struktur der Gemeinden stärker ausgeprägt. So hat man nie auf der zentralen Ebene über ein Gesetz
nachgedacht. Seit der starken Festlegung auf den Föderalismus nach dem Zweiten Weltkrieg wollte
man erst recht keine zentralen Vorschriften im Kulturbereich vorgeben. Das ist ja auch heute noch
ein Diskussionspunkt. 

Zudem gab es in England schon vor dem Gesetz ein starkes Bewusstsein für die Bibliothek als Teil
der Erziehung und der Bildung des Menschen. Das hatten wir in Deutschland in dieser Weise nie. 

Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was ein solches Gesetz leisten kann? 

Das Wichtigste ist für mich, dass man damit die Forderungen der Bibliotheken politisch auf eine
andere Basis stellt. Mit einem solchen Gesetz geht eine Verpflichtung einher. Bei knappen Kassen
kann der Staat dann keine Bibliotheken mehr schließen, so wie das in den letzten Jahren passiert ist.

Welche Inhalte würden Sie sich für ein Bibliotheksgesetz in Deutschland wünschen? 

Ich würde mir vor allem Dingen wünschen, dass es auch auf Bundesebene ein Gesetz gibt, das die
prinzipielle Notwendigkeit von wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken festschreibt. Das



ist vielleicht eher ein Traum, da die öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken meist im
Kultur- oder Bildungsbereich angesiedelt sind, obwohl sie ja auch für die Wirtschaft, den Städtebau,
die Technik etc. Dienstleistungen bieten. Doch für Kultur und Bildung sind die Bundesländer
zuständig. Wir werden also wohl nur Landesgesetze haben, die sich dann vielleicht voneinander
unterscheiden. 

Jedenfalls hoffe ich, dass die Gesetze dann auch einige Standards vorschreiben, allerdings dürfen sie
auch nicht zu starr zu sein. Sie sollten die möglichen technologischen und praktischen
Entwicklungen der Zukunft mitberücksichtigen. Es sollte darin festgeschrieben sein, dass jeder
einen Anspruch auf die Nutzung einer Bibliothek und den freien Zugang zu Informationen hat. 

Löst ein Gesetz in jeder Hinsicht die Probleme, mit denen die Bibliotheken in Deutschland zu
kämpfen haben? 

Nein, natürlich nicht. Nichts löst die täglichen Probleme, außer dass man selber darum kämpft.
Auch mit einem Gesetz wird sich niemand zurücklehnen können. Es wird weiterhin Anstrengungen
kosten, dass ausreichende Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit wir unsere Serviceleistungen
für den Bürger anbieten können. 

In einigen Bundesländern – zum Beispiel Thüringen, Rheinland-Pfalz oder Hessen –gibt es
Initiativen, Bibliotheksgesetze auf den Weg zu bringen. Wie würden Sie den Stand der Dinge
beschreiben? 

Im Moment kümmern sich vor allem die Oppositionsparteien um die Gesetze – vielleicht um sich
positiv darzustellen. Ich denke, wir brauchen einen langen Atmen und sollten die Entwicklung
vorsichtig betreiben. Wenn ein Land vorprescht, sollte man schauen, welche Parteien das Land
regieren und ob es möglich ist, Verbindungen mit Regierungsparteien im Bund und anderen
Ländern zu schaffen. Wir müssen die wichtigen Parteien in den Ländern für das Gesetz gewinnen. 

Entscheidend ist jedoch im Moment nicht, dass das schnell funktioniert, sondern dass eine
öffentliche Diskussion über die Bibliotheken und ihre Rolle in unserer Gesellschaft in Gang kommt.
Der Weg hin zu einem Gesetz muss genutzt werden, um die Rolle der Bibliotheken in unserer
Gesellschaft stärker zu thematisieren und um so politisch den Boden für eine langfristige Förderung
von Bibliotheken zu bereiten. 

Welche Bedeutung haben Initiativen für ein europäisches Bibliotheksgesetz? 

Die Mehrheit der Länder der Europäischen Union hat ein Bibliotheksgesetz. Vor allem die neuen
Partner haben ein solches Gesetz und wir hoffen, dass das einen Einfluss auf die europäische
Gesetzgebung hat. Deutschland sollte zusehen, dass es dabei eine unterstützende Rolle spielt. 

Wird es – Ihrer Einschätzung nach – in Deutschland in naher Zukunft eine gesetzliche Regelung
geben? 

Ja, ich glaube schon. Wir haben auf vielen Ebenen dafür gearbeitet. Ich denke, uns ist es bei
einzelnen Kultur- und Bildungspolitikern, aber auch in der Enquete-Kommission "Kultur in
Deutschland" gelungen, die Notwendigkeit von Bibliotheken deutlich zu machen. Gleichzeitig
haben wir gezeigt, dass man sich in vielen Bereichen – statt neue Einrichtungen zu gründen –
stärker der Bibliotheken bedienen kann, die wirklich eine gute Arbeit leisten. Ich hoffe, dass diese
Aktivitäten in absehbarer Zeit dazu führen, dass auch wir – unter Umständen eben auf Länderebene
– eine gesetzliche Regelung bekommen. 

Das Gespräch führte Dagmar Giersberg. 
Sie arbeitet als freie Publizistin in Bonn. 
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"Bibliothek 2007" 

Ein Konzept für die Zukunft 

Im März 2004 haben die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände
und die Bertelsmann Stiftung auf dem Bibliothekskongress in Leipzig der
Fachöffentlichkeit das Strategiepapier "Bibliothek 2007" präsentiert. Damit
liegt nun ein Konzept vor, das die Position des deutschen Bibliothekswesen
innerhalb des Bildungswesens und der Informationsgesellschaft stärken soll. 

"Deutschlands Reichtum ist das Wissen und Können seiner Menschen": So steht es in der Agenda
2010, dem Reformprogramm der aktuellen Bundesregierung. Verwunderlich ist angesichts einer
solchen Losung allerdings, dass die Bibliotheken in der öffentlichen Diskussion um Verbesserungen
im Bildungsbereich kaum eine Rolle spielen. Dabei leisten sie mit ihren qualifizierten Angeboten
einen wichtigen Beitrag zu Bildung und Forschung, zur Demokratisierung von Information und zur
Orientierung im täglichen Leben. 

Grundlage des Konzepts

Um den Bibliotheken aus ihrem unangemessenen Schattendasein herauszuhelfen, haben Vertreter
der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) und der Bertelsmann Stiftung
gemeinsam das Projekt "Bibliothek 2007" ins Leben gerufen. Nun ist ein erstes großes Teilziel
erreicht: Im Frühjahr 2004 veröffentlichten die beiden Kooperationspartner ein Strategiepapier mit
Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung des deutschen Bibliothekswesens. 

Dem Konzept liegen umfängliche Untersuchungen zugrunde. So wurden zahlreiche Befragungen
ausgewertet und eine Ist-Analyse zu Stärken und Schwächen der deutschen Bibliotheken
durchgeführt. Daneben gab es eine internationale Recherche nach vorbildlichen Beispielen aus der
Praxis. 

Defizite im deutschen Bibliothekenwesen

Die Ergebnisse zeichnen ein recht detailliertes Bild der Defizite, die das deutsche Bibliothekswesen
im internationalen Vergleich ins Hintertreffen geraten lassen. So wurde festgestellt, dass die
Autonomie der zahlreichen unterschiedlichen Träger der Bibliotheken und die regionalen
Zuständigkeiten einer fruchtbaren Zusammenarbeit der Bibliotheken untereinander häufig im Wege
stehen. Dadurch bleiben viele Chancen, die sich aus Synergieeffekten ergeben, ungenutzt. Auch die
strikte Trennung, die es in Deutschland zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
gibt, wird als hinderlich und unzeitgemäß kritisiert. 

Daneben sind die finanziellen Rahmenbedingungen alles andere als optimal. Die Bibliotheken
kämpfen in der Regel mit einer unzureichenden Planungssicherheit. Die knappen finanziellen Mittel
reichen nicht aus, um mit der zunehmenden Masse und Bedeutung der Information Schritt zu halten.
Hier steht Deutschland auch im internationalen Vergleich schlecht da: Pro Einwohner wird in
Deutschland jährlich nur ein Euro für den Kauf von Büchern, Zeitschriften und anderen Medien für
öffentliche Bibliotheken ausgegeben, in Dänemark sind es neun Euro. 

Insgesamt fehlt es hierzulande an einer vorausschauenden Bibliothekspolitik und -planung. Die
Folgen sind so vielfältig wie gravierend: mangelnde Kooperation der Bibliotheken untereinander,
unbefriedigender Einsatz von Ressourcen sowie fehlende Innovation und Flexibilität. 



Aufgaben einer BibliotheksEntwicklungsAgentur

Der Kern des Strategiepapiers ist der Vorschlag, eine BibliotheksEntwicklungsAgentur
einzurichten. Damit soll auch in Deutschland – nach dem Vorbild erfolgreicher Modelle aus
Großbritannien, Dänemark, Finnland oder Singapur – eine zentrale Stelle geschaffen werden, die
bundesweit Maßnahmen zur Innovation und Qualitätssicherung von Bibliotheken koordiniert. Als
Innovationsmotor soll sie die föderalen Strukturen und lokale Eigenverantwortlichkeiten sinnvoll
ergänzen. 

Eine solche Agentur soll sich dafür einsetzen, dass die Bibliotheken konsequent und verbindlich in
die nationale Bildungs- und Informationspolitik einbezogen werden. Schließlich hat der
internationale Vergleich mit beispielhaften Bibliothekssystemen in Finnland, Großbritannien und
den USA überdeutlich gezeigt, dass hier der Schlüssel zum Erfolg liegt. 

Die Agentur soll die Modernisierung und Verbesserung des Angebots der Bibliotheken
unterstützen. Dazu definiert sie Qualitätsstandards und schafft zugleich Anreize dafür, diese
Standards auch durchzusetzen. Da nicht jeder das Rad neu erfinden muss, soll die geforderte
BibliotheksEntwicklungsAgentur dafür zuständig sein, Rahmenpläne zu erarbeiten. Damit kann
vermieden werden, dass grundlegende konzeptionelle Arbeit doppelt geleistet wird. Zudem wäre die
Agentur der Ort, an dem die Bemühungen um Innovation systematisch koordiniert werden könnten. 

Schließlich ist eine solche nationale Agentur auch dazu prädestiniert, beratende Funktionen zu
erfüllen – etwa wenn es um die Frage geht, wie die vorhandenen Ressourcen optimal eingesetzt
werden können. Fachkundige Unterstützung könnte beispielsweise gerade im
Bibliotheksmanagement dazu beitragen, interne Geschäftsabläufe zu verbessern und die Effizienz
zu steigern. 

Rolle der Bibliotheken für Innovation

Dem Projekt "Bibliothek 2007" ist zu wünschen, dass es den deutschen Bibliotheken aus ihrem
Schattendasein heraushilft. Dazu müssten sich die politischen Entscheidungsträger endlich von der
zentralen Rolle, die Bibliotheken für die Zukunftsfähigkeit eines Landes spielen, überzeugen lassen.
Und die liegt doch eigentlich auf der Hand: Wenn Deutschlands Reichtum das Wissen und Können
seiner Menschen ist, dann sind es die Bibliotheken, die den dafür wichtigsten Rohstoff liefern:
Information. 

Dagmar Giersberg 
Redakteurin und Publizistin, Bonn 
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Bibliothek 2012

Diskussion über 21 gute Gründe für gute Bibliotheken

Seit April 2007 arbeitet eine Arbeitsgruppe von BID unter dem Arbeitstitel "Bibliothek 2012" an
einem Positionspapier zur Rolle der Bibliotheken in der Gesellschaft. Das Papier richtet sich nicht
in erster Linie an die Fachöffentlichkeit, sondern insbesondere an die Träger von Bibliotheken,
Politiker und Verwaltungsangehörige. Es soll vor allem zeigen, wie Bibliotheken zur Lösung der
aktuellen gesellschaftlichen Aufgaben beitragen. Darauf aufbauend wird es einige zentrale
Forderungen stellen, u.a. die nach Bibliotheksgesetzen. Außerdem soll es einige wenige
Ausstattungs- und Leistungsstandards enthalten, die als Orientierungs- und Argumentationshilfe für
die Bibliotheksplanung vor Ort dienen können. 

Im Mai 2008 wurde ein Strategiepapier als Diskussionsentwurf vorgestellt und im Rahmen der
Veranstaltung "Bibliotheken und Politik" auf dem Mannheimer Bibliothekartag öffentlich
diskutiert. Es trägt den Titel "21 gute Gründe für gute Bibliotheken". 

Das endgültige Papier wird aus vier Teilen bestehen: 

• dem eigentlichen Textteil "21 gute Gründe für gute Bibliotheken" 
• einem Anhang mit Leistungs- und Qualitätsstandards für Öffentliche Bibliotheken 
• einem Anhang mit Kernstandards für Hochschulbibliotheken 
• einem Anhang mit einem Musterbibliotheksgesetz 

Dr. Ulrich Hohoff hat in einem Vortrag auf dem Bibliothekartag in Mannheim am 3. Juni 2008 die
Standards für Hochschulbibliotheken vorgestellt und eingehend erläutert. Der Text des Vortrags
Ulrich Hohoff: Standards für Hochschulbibliotheken ist hier als PDF verfügbar.

Das Papier soll bis zum Sommer intensiv von der bibliothekarischen Fachöffentlichkeit diskutiert
werden. Es ist vorgesehen, die eendgültige Fassung des Strategiepapiers am "Tag der Bibliotheken",
24. Oktober 2008, offiziell zuj präsentieren.

Alle mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen sollten bis Ende Juni an die jeweiligen
Vorsitzenden der Mitgliedsverbände von BID gesandt werden, die diese Äußerungen  dann in die
Redaktionssitzung der Arbeitsgruppe "Bibliothek 2012" im Juli einbringen. Außerdem hat der BIB
ein Blog eingerichtet, an dem sich alle Interessierten beteiligen können. Selbstverständlich steht
auch das Kontaktformular auf dre BID-Website für kritische Äußerungen zur Verfügung.
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